
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 3 W-LPW
 W-LPW - Wiener Landeslehrer-Personalvertretungs-Wahlordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.10.2019

Auf die Geschäftsführung des Dienststellenwahlausschusses /nden die Bestimmungen über die Geschäftsführung des

Dienststellenausschusses mit der Maßgabe sinngemäße Anwendung, daß die erste Sitzung des

Dienststellenwahlausschusses von seinem an Lebensjahren ältesten Mitglied, im Falle der Verhinderung oder

Säumigkeit dieses Mitgliedes vom jeweils nächstältesten Mitglied, spätestens zwei Wochen nach der Bestellung aller

Mitglieder des Dienststellenwahlausschusses einzuberufen ist.
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